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Übersicht über die rechtlichen Grundlagen 
und gesetzlichen Bestimmungen im Pflegekinderwesen

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versa-
gen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedin-
gungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesell-
schaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rech-
te und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich 
verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu 
seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten 
Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder 
dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von 
den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im 
Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fach-
lichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichendenden Aufsicht.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Artikel 6 GG
Ehe und Familie; nichteheliche Kinder

UNO Konvention über die Rechte der Kinder (UN-KRK)

Art. 3 UN-KRK
[Wohl des Kindes]1

1 Überschriften sind eigens hinzugefügt, gehören nicht zum amtlichen Dokument
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(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das 
Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder 
durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatli-
chen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung 
herausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse 
nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Bei-
stand des Staates. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere 
Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher. 

(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine 
Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforder-
lich, die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Be-
tracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in 
der Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche 
Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen.

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorge-
berechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für 
geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 

Art. 12 UN-KRK
[Berücksichtigung des Kindeswillens]

Art. 20 UKRK
[Von der Familie getrennt lebende Kinder; Pflegefamilie; Adoption]

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (VIII) – Kinder- 
und Jugendhilfe (SGB VIII)

§ 8a SGB VIII
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
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(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte 
den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei 
der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzie-
hen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnah-
me von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 
informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die 
Gefährdung abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat 
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder 
die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflich-
tet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträ-
ger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das 
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und 
wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so 
schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen 
Stellen selbst ein. 

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines 
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und 
die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. 
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; 
dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezo-
gen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im 
Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung 
des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 

(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses 
erforderlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass 
eine andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die 
Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person 
bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 

(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und 
damit verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen. 

§ 27 SGB VIII
Hilfe zur Erziehung
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(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrich-
tung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur 
Erziehung auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungs-
stand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie 
den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunfts-
familie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete 
Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders 
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der 
Familienpflege zu schaffen und auszubauen. 

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 
1.	 ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
	 von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 
2.	 daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
	 solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 
Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1  
Nr. 1 hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 
1.	 eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 
2.	 eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 
3.	 eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
verfügt, einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische 
Dokumentation und Information herausgegebenen deutschen Fassung zu erstel-
len. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf 
einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder 
der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht 
werden. 

(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
1.	 in ambulanter Form, 
2.	 in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
3.	 durch geeignete Pflegepersonen und 
4.	 in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 

§ 33 SGB VIII
Vollzeitpflege

§ 35a SGB VIII
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
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(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art 
der Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 
des Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder 
von einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 

(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 
Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben 
der Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. 
Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen 
Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf 
es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte 
und nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der 
Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Än-
derung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für 
die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während 
einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob 
die Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie er-
forderlich, so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung 
oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, 
sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die 
in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in 
einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so 
soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser 
Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 geboten ist. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe vor-
aussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusam-
men mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen 
einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende 
Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prü-
fen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der 
Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind 
sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung 
zu beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, so 
sollen auch die für die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt werden. 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Än-
derung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat, beteiligt werden. 

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder teilweise 
im Ausland erbracht werden soll, soll zur Feststellung einer seelischen Störung mit 
Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 genannten Person 
eingeholt werden. 

§ 36 SGB VIII
Mitwirkung, Hilfeplan
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(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4 soll darauf hingewirkt 
werden, dass die Pflegeperson oder die in der Einrichtung für die Erziehung verant-
wortlichen Personen und die Eltern zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
zusammenarbeiten. Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedin-
gungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des 
Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie 
das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Während dieser Zeit 
soll durch begleitende Beratung und Unterstützung der Familien darauf hingewirkt 
werden, dass die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie 
gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteilig-
ten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche 
und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden. 

(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder des Jugendlichen und 
während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und Unterstützung; dies gilt 
auch in den Fällen, in denen dem Kind oder dem Jugendlichen weder Hilfe zur Er-
ziehung noch Eingliederungshilfe gewährt wird oder die Pflegeperson der Erlaubnis 
nach § 44 nicht bedarf. § 23 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und 
Stelle überprüfen, ob die Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes oder des Jugend-
lichen förderliche Erziehung gewährleistet. Die Pflegeperson hat das Jugendamt 
über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des Kindes oder des Jugend-
lichen betreffen. 

Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine Erklärung nach § 1688 Abs. 3 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit 
einschränkt, dass dies eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche 
Erziehung nicht mehr ermöglicht, sowie bei sonstigen Meinungsverschiedenheiten 
sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten. 

(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, 
so ist auch der notwendige Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des 
Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst auch die Kosten für den Sachaufwand sowie 
für die Pflege und Erziehung des Kindes oder Jugendlichen.

(2) Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen 
gedeckt werden. Sie umfassen außer im Fall des § 32 und des § 35a Abs. 2 Nr. 2 
auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung des Kindes oder 

§ 37 SGB VIII
Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie

§ 38 SGB VIII
Vermittlung bei Ausübung der Personensorge

§ 39 SGB VIII
Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen
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des Jugendlichen. Die Höhe des Betrages wird in den Fällen der §§ 34, 35, § 35a 
Abs. 2 Nr. 4 von der nach Landesrecht zuständigen Behörde festgesetzt; die Beträge 
sollen nach Altersgruppen gestaffelt sein. Die laufenden Leistungen im Rahmen der 
Hilfe in Vollzeitpflege (§ 33) oder bei einer geeigneten Pflegeperson (§ 35a Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3) sind nach den Absätzen 4 bis 6 zu bemessen. 

(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausstattung ei-
ner Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferien-
reisen des Kindes oder des Jugendlichen gewährt werden. 

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten 
gewährt werden, sofern sie einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die lau-
fenden Leistungen umfassen auch die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen 
für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nachgewie-
sener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Pflegeperson. Sie 
sollen in einem monatlichen Pauschalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach der 
Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen geboten sind. Ist die Pflegeper-
son in gerader Linie mit dem Kind oder Jugendlichen verwandt und kann sie diesem 
unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Verpflichtungen und ohne Gefährdung ihres 
angemessenen Unterhalts Unterhalt gewähren, so kann der Teil des monatlichen 
Pauschalbetrags, der die Kosten für den Sachaufwand des Kindes oder Jugendlichen 
betrifft, angemessen gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher im Be-
reich eines anderen Jugendamts untergebracht, so soll sich die Höhe des zu gewäh-
renden Pauschalbetrages nach den Verhältnissen richten, die am Ort der Pflegestelle 
gelten. 

(5) Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt sollen von den nach 
Landesrecht zuständigen Behörden festgesetzt werden. Dabei ist dem altersbe-
dingt unterschiedlichen Unterhaltsbedarf von Kindern und Jugendlichen durch eine 
Staffelung der Beträge nach Altersgruppen Rechnung zu tragen. Das Nähere regelt 
Landesrecht. 

(6) Wird das Kind oder der Jugendliche im Rahmen des Familienleistungsausgleichs 
nach § 31 des Einkommensteuergesetzes bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist 
ein Betrag in Höhe der Hälfte des Betrages, der nach § 66 des Einkommensteuerge-
setzes für ein erstes Kind zu zahlen ist, auf die laufenden Leistungen anzurechnen. 
Ist das Kind oder der Jugendliche nicht das älteste Kind in der Pflegefamilie, so 
ermäßigt sich der Anrechnungsbetrag für dieses Kind oder diesen Jugendlichen auf 
ein Viertel des Betrages, der für ein erstes Kind zu zahlen ist. 

(7) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrich-
tung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so ist auch der notwendige 
Unterhalt dieses Kindes sicherzustellen. 
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Wird Hilfe nach den §§ 33 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 3 oder 4 gewährt, so 
ist auch Krankenhilfe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten die §§ 47 bis 52 
des Zwölften Buches entsprechend. Krankenhilfe muss den im Einzelfall notwen-
digen Bedarf in voller Höhe befriedigen. Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen sind 
zu übernehmen. Das Jugendamt kann in geeigneten Fällen die Beiträge für eine 
freiwillige Krankenversicherung übernehmen, soweit sie angemessen sind. 

(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu 
einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange 
die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. 
Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; 
in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus 
fortgesetzt werden. 

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 
33 bis 36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Perso-
nensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige 
tritt. 

(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständi-
gung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden. 

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen 
in seine Obhut zu nehmen, wenn 
1.	 das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 
2.	 eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inob-
	 hutnahme erfordert und 
	 a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
	 b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann 
	 oder 
3.	 ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach 
	 Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte 
	 im Inland aufhalten. 

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer 
geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohn-
form vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind oder einen 
Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen. 

§ 40 SGB VIII
Krankenhilfe

§ 41 SGB VIII
Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung

§ 42 SGB VIII
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
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(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhut-
nahme geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären 
und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem 
Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens 
zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt 
und die Krankenhilfe sicherzustellen. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme 
berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der 
Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 die Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten 
und mit ihnen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Widersprechen die Personen-
sorge- oder Erziehungsberechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt 
unverzüglich 
1.	 das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtig-
	 ten zu übergeben, sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefähr-
	 dung des Kindeswohls nicht besteht oder die Personensorge- oder Erziehungsbe-
	 rechtigten bereit und in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden oder 
2.	 eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum 
	 Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen. 
Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 
Nr. 2 entsprechend. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestel-
lung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. Widersprechen die Personensor-
geberechtigten der Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren 
zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten.

(4) Die Inobhutnahme endet mit 
1.	 der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder 
	 Erziehungsberechtigten, 
2.	 der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch. 

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zuläs-
sig, wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des 
Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzu-
wenden. Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit 
Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. 

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so 
sind die dazu befugten Stellen hinzuzuziehen. 

(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in seinem Haushalt 
aufnehmen will (Pflegeperson), bedarf der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, 
wer ein Kind oder einen Jugendlichen 

§ 44 SGB VIII
Erlaubnis zur Vollzeitpflege
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1.	 im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund einer Vermittlung durch das 
Jugendamt, 

2.	 als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises, 
3.	 als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad, 
4.	 bis zur Dauer von acht Wochen, 
5.	 im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches, 
6.	 in Adoptionspflege (§ 1744 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
	 über Tag und Nacht aufnimmt. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist. 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und 
Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter be-
stehen. Ist das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der Pflegestelle gefährdet 
und ist die Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage, die Gefährdung abzuwenden, 
so ist die Erlaubnis zurückzunehmen oder zu widerrufen. 

(4) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen in erlaubnispflichtige Familienpflege aufge-
nommen hat, hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

(1) Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die 
Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in folgenden 
Verfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mitzuwirken: 
1.	 Kindschaftssachen (§ 162 FamFG), 
2.	 Abstammungssachen (§ 176 FamFG), 
3.	 Adoptionssachen (§ 188 Abs. 2, §§ 189, 194, 195 FamFG), 
4.	 Wohnungszuweisungssachen (§ 204 Abs. 2, § 205 FamFG) und
5.	 Gewaltschutzsachen (§§212, 213 FamFG).

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte 
Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. 
In Kindschaftssachen informiert das Jugendamt das Familiengericht in dem Termin 
nach § 155 Abs. 2 FamFG über den Stand des Beratungsprozesses. 

§ 50 SGB VIII
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
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(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie 
erhoben worden sind. 

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches 
ist abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu ge-
währenden Leistung nicht in Frage gestellt wird. 

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht 
angehört, sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit 
die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der 
Planung im Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich 
zu anonymisieren. 

(1) Sozialdaten, die einem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum 
Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von 
diesem nur weitergegeben werden 
1.	 mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2.	 dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach 

§ 8a Abs. 3, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen 
notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 

3.	 dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugend-
amt oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder 
Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefähr-
dung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4.	 an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach 
	 § 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 
5.	 unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des 
	 Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre.
Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger 
nur zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weiterga-
beverbot nach Absatz 1 besteht. 

§ 64 SGB VIII
Datenübermittlung und -nutzung

§ 65 SGB VIII
Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe
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(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. An die 
Stelle der Eltern tritt die Mutter, wenn und solange die Vaterschaft nicht anerkannt 
oder gerichtlich festgestellt ist. Lebt nur ein Elternteil, so ist dessen gewöhnlicher 
Aufenthalt maßgebend. 

(2) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so ist der örtliche 
Träger zuständig, in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, wenn ihm einzelne Angelegen-
heiten der Personensorge entzogen sind. Steht die Personensorge im Fall des Satzes 
1 den Eltern gemeinsam zu, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhn-
lichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor Beginn 
der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Hatte das Kind oder der 
Jugendliche im Fall des Satzes 2 zuletzt bei beiden Elternteilen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des 
Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt 
seinen tatsächlichen Aufenthalt hatte. Hatte das Kind oder der Jugendliche im Fall 
des Satzes 2 während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung bei keinem 
Elternteil einen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in 
dessen Bereich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte; hatte das Kind oder der Jugendliche während der 
letzten sechs Monate keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die Zustän-
digkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen vor 
Beginn der Leistung. 

(3) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte und steht die Perso-
nensorge keinem Elternteil zu, so gilt Absatz 2 Satz 2 und 4 entsprechend. 

(4) Haben die Eltern oder der nach den Absätzen 1 bis 3 maßgebliche Elternteil im 
Inland keinen gewöhnlichen Aufenthalt, oder ist ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht 
feststellbar, oder sind sie verstorben, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen vor Beginn der Leistung. 
Hatte das Kind oder der Jugendliche während der letzten sechs Monate vor Beginn 
der Leistung keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in 
dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung tatsäch-
lich aufhält. 

(5) Begründen die Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene gewöhnliche 
Aufenthalte, so wird der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der personen-
sorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, 
wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personensorge entzogen sind. Solange die 
Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder keinem Elternteil zusteht, bleibt 
die bisherige Zuständigkeit bestehen. Absatz 4 gilt entsprechend. 

(6) Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein 
Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist oder wird abwei-
chend von den Absätzen 1 bis 5 der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich 
die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Er hat die Eltern und, falls den 

§ 86 SGB VIII
Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern
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Eltern die Personensorge nicht oder nur teilweise zusteht, den Personensorgeberech-
tigten über den Wechsel der Zuständigkeit zu unterrichten. Endet der Aufenthalt bei 
der Pflegeperson, so endet die Zuständigkeit nach Satz 1. 

(7) Für Leistungen an Kinder oder Jugendliche, die um Asyl nachsuchen oder einen 
Asylantrag gestellt haben, ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich 
die Person vor Beginn der Leistung tatsächlich aufhält; geht der Leistungsgewährung 
eine Inobhutnahme voraus, so bleibt die nach § 87 begründete Zuständigkeit be-
stehen. Unterliegt die Person einem Verteilungsverfahren, so richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach der Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde; 
bis zur Zuweisungsentscheidung gilt Satz 1 entsprechend. Die nach Satz 1 oder 2 
begründete örtliche Zuständigkeit bleibt auch nach Abschluss des Asylverfahrens 
so lange bestehen, bis die für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit maßgeb-
liche Person einen gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich eines anderen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe begründet. Eine Unterbrechung der Leistung von bis zu drei 
Monaten bleibt außer Betracht. 

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 
aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig 
war oder gewesen wäre. Die Kostenerstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die 
Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändert oder wenn die Leistung über 
die Volljährigkeit hinaus nach § 41 fortgesetzt wird. 

(2) Hat oder hätte der nach Absatz 1 kostenerstattungspflichtig werdende örtliche 
Träger während der Gewährung einer Leistung selbst einen Kostenerstattungs-
anspruch gegen einen anderen örtlichen oder den überörtlichen Träger, so bleibt 
oder wird abweichend von Absatz 1 dieser Träger dem nunmehr nach § 86 Abs. 6 
zuständig gewordenen örtlichen Träger kostenerstattungspflichtig. 

(3) Ändert sich während der Gewährung der Leistung nach Absatz 1 der für die ört-
liche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt, so 
wird der örtliche Träger kostenerstattungspflichtig, der ohne Anwendung des § 86 
Abs. 6 örtlich zuständig geworden wäre. 

(1) Richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, 
eines Elternteils, des Kindes oder des Jugendlichen und ist dieser in einer Einrich-
tung, einer anderen Familie oder sonstigen Wohnform begründet worden, die der 
Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Strafvollzug dient, so ist der 
örtliche Träger zur Erstattung der Kosten verpflichtet, in dessen Bereich die Person 
vor der Aufnahme in eine Einrichtung, eine andere Familie oder sonstige Wohnform 
den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Eine nach Satz 1 begründete Erstattungspflicht 
bleibt bestehen, wenn und solange sich die örtliche Zuständigkeit nach § 86a Abs. 4 
und § 86b Abs. 3 richtet. 

§ 89a SGB VIII
Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege

§ 89e SGB VIII
Schutz der Einrichtungsorte



16	 Übersicht über die rechtlichen Grundlagen und gesetzlichen Bestimmungen im Pflegekinderwesen

Anhang 3

(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die 
Kosten von dem überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der erstat-
tungsberechtigte örtliche Träger gehört. 

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen 
(elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes 
(Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). 

(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit 
und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbe-
wusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwick-
lungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an. 

(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. 
Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen 
besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist. 

(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die 
ein Pfleger bestellt ist. 

(2) Steht die Personensorge oder die Vermögenssorge einem Pfleger zu, so entschei-
det das Familiengericht, falls sich die Eltern und der Pfleger in einer Angelegenheit 
nicht einigen können, die sowohl die Person als auch das Vermögen des Kindes 
betrifft. 

(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das Fa-
miliengericht auf Antrag der Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge auf die Pflegeperson übertragen. Für die Übertragung auf Antrag 
der Pflegeperson ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Im Umfang der Übertra-
gung hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines Pflegers. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 1626 BGB
Elterliche Sorge, Grundsätze

§ 1630 BGB
Elterliche Sorge bei Pflegerbestellung oder Familienpflege
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(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu 
verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält. 

(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit 
Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen. 

(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, ent-
scheidet das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils. 

(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind 
von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen 
oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson ver-
bleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde. 

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermö-
gen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr 
abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlich sind. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn 
der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder 
seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen 
des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 
1.	 Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und 
	 Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
2.	 Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
3.	 Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder 

eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Woh-
nung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich 
das Kind regelmäßig aufhält, 

4.	 Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit 
	 dem Kind herbeizuführen, 
5.	 die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
6.	 die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit 
Wirkung gegen einen Dritten treffen. 

§ 1632 BGB
Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; 
Verbleibensanordnung bei Familienpflege

§ 1666 BGB
Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
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(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie 
verbunden ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch 
nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem 
Elternteil vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwoh-
nung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung 
der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der 
Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob diesem das 
Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf 
dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, 
das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder Dritte 
Mieter der Wohnung ist. 

(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnah-
men erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung 
der Gefahr nicht ausreichen. 

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum 
Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. 

(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils 
anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, 
wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen Person befindet. 

(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden 
und seine Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten 
durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird 
die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt, kann das 
Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs anordnen 
(Umgangspflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausga-
be des Kindes zur Durchführung des Umgangs zu verlangen und für die Dauer des 
Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. Für den 
Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entschei-
dungen über das Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum 
Wohl des Kindes erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder sei-
nen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur 
ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Das Familiengericht 
kann insbesondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mit-
wirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe 
oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe 
wahrnimmt. 

§ 1666a BGB
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen

§ 1684 BGB
Umgang des Kindes mit den Eltern
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(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn 
dieser dem Wohl des Kindes dient. 

(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind 
tatsächlich Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). 
Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die 
Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. 

(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach § 1684 
Abs. 3 Satz 3 bis 5 kann das Familiengericht nur anordnen, wenn die Vorausset-
zungen des § 1666 Abs. 1 erfüllt sind.

(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berech-
tigt, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber 
der elterlichen Sorge in solchen Angelegenheiten zu vertreten. Sie ist befugt, den 
Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten sowie Unterhalts-, Versicherungs-, Ver-
sorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend zu machen und zu 
verwalten. § 1629 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die im Rahmen der Hilfe nach den 
§§ 34, 35 und 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
die Erziehung und Betreuung eines Kindes übernommen hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas 
anderes erklärt. Das Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 
einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

(4) Für eine Person, bei der sich das Kind auf Grund einer gerichtlichen Entschei-
dung nach § 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gelten die Absätze 1 und 3 mit der 
Maßgabe, dass die genannten Befugnisse nur das Familiengericht einschränken oder 
ausschließen kann. 

(1) Eine Entscheidung zum Sorge- oder Umgangsrecht oder ein gerichtlich gebilligter 
Vergleich ist zu ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig be-
rührenden Gründen angezeigt ist. § 1672 Abs. 2, § 1680 Abs. 2 Satz 1 sowie § 1681 
Abs. 1 und 2 bleiben unberührt.

§ 1685 BGB
Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen

§ 1688 BGB
Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson

§ 1696 BGB
Abänderung gerichtlicher Entscheidungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche
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(2) Eine Maßnahme nach den §§ 1666 bis 1667 oder einer anderen Vorschrift des 
bürgerlichen Gesetzbuchs, die nur ergriffen werden darf, wenn dies zur Abwendung 
einer Kindeswohlgefährdung oder zum Wohl des Kindes erforderlich ist (kindes-
schutzrechtliche Maßnahme), ist aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Wohl des 
Kindes nicht mehr besteht oder die Erforderlichkeit der Maßnahme entfallen ist.

(1) In Antragsverfahren ist der Antragsteller Beteiligter.

(2) Als Beteiligte sind hinzuzuziehen:
1.	 diejenigen, deren Recht durch das Verfahren unmittelbar betroffen wird,
2.	 diejenigen, die auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes von Amts wegen 
	 oder auf Antrag zu beteiligen sind. 

(3) Das Gericht kann von Amts wegen oder auf Antrag weitere Personen als Beteilig-
te hinzuziehen, soweit dies in diesem oder einem anderen Gesetz vorgesehen ist. 

(4) Diejenigen, die auf ihren Antrag als Beteiligte zu dem Verfahren hinzuziehen 
sind oder hinzugezogen werden können, sind von der Einleitung des Verfahrens zu 
benachrichtigen, soweit sie dem Gericht bekannt sind. Sie sind über ihr Antragsrecht 
zu belehren. 

(5) Das Gericht entscheidet durch Beschluss, wenn es einem Antrag auf Hinzuzie-
hung gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht entspricht. Der Beschluss ist mit der 
sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572 der Zivil-
prozessordnung anfechtbar. 

(6) Wer anzuhören ist oder eine Auskunft zu erteilen hat, ohne dass die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 oder Absatzes 3 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter. 

(1) Soweit Verfahren von Amts wegen eingeleitet werden können, kann die Einlei-
tung eines Verfahrens angeregt werden. 

(2) Folgt das Gericht der Anregung nach Absatz 1 nicht, hat es denjenigen, der die 
Einleitung angeregt hat, darüber zu unterrichten, soweit ein berechtigtes Interesse 
an der Unterrichtung ersichtlich ist. 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

§ 7 FamFG
Beteiligte

§ 24 FamFG
Anregung des Verfahrens
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Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der entscheidungserheblichen 
Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzuführen. 

(1) Das Gericht hat einen Beteiligten persönlich anzuhören, 
1.	 wenn dies zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs des Beteiligten 
	 erforderlich ist oder 
2.	 wenn dies in diesem oder in einem anderen Gesetz vorgeschrieben ist. 

(2) Die persönliche Anhörung eines Beteiligten kann unterbleiben, wenn hiervon er-
hebliche Nachteile für seine Gesundheit zu besorgen sind oder der Beteiligte offen-
sichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen kundzutun. 

(3) Bleibt der Beteiligte im anberaumten Anhörungstermin unentschuldigt aus, kann 
das Verfahren ohne seine persönliche Anhörung beendet werden. Der Beteiligte ist 
auf die Folgen seines Ausbleibens hinzuweisen. 

(1) Die Beschwerde findet gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Endentschei-
dungen der Amtsgerichte und Landgerichte in Angelegenheiten nach diesem Gesetz 
statt, sofern durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Beurteilung des Beschwerdegerichts unterliegen auch die nicht selbständig 
anfechtbaren Entscheidungen, die der Endentscheidung vorausgegangen sind. 

(1) Die Beschwerde steht demjenigen zu, der durch den Beschluss in seinen Rechten 
beeinträchtigt ist. 

(2) Wenn ein Beschluss nur auf Antrag erlassen werden kann und der Antrag zurück-
gewiesen worden ist, steht die Beschwerde nur dem Antragsteller zu. 

(3) Die Beschwerdeberechtigung von Behörden bestimmt sich nach den besonderen 
Vorschriften dieses oder eines anderen Gesetzes. 

§ 26 FamFG
Ermittlung von Amts wegen

§ 34 FamFG
Persönliche Anhörung

§ 58 FamFG
Statthaftigkeit der Beschwerde

§ 59 FamFG
Beschwerdeberechtigte
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Ein Kind, für das die elterliche Sorge besteht, oder ein unter Vormundschaft ste-
hender Mündel kann in allen seine Person betreffenden Angelegenheiten ohne 
Mitwirkung seines gesetzlichen Vertreters das Beschwerderecht ausüben. Das 
Gleiche gilt in sonstigen Angelegenheiten, in denen das Kind oder der Mündel vor 
einer Entscheidung des Gerichts gehört werden soll. Dies gilt nicht für Personen, 
die geschäftsunfähig sind oder bei Erlass der Entscheidung das 14. Lebensjahr nicht 
vollendet haben. 

(1) Die Beschwerde ist, soweit gesetzlich keine andere Frist bestimmt ist, binnen 
einer Frist von einem Monat einzulegen. 

(2) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen, wenn sie sich 
gegen 
1.	 eine einstweilige Anordnung oder 
2.	 einen Beschluss, der die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts 
	 zum Gegenstand hat, 
richtet. 

(3) Die Frist beginnt jeweils mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses an 
die Beteiligten. Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt 
werden, beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des 
Beschlusses. 

(1) Die Beschwerde ist bei dem Gericht einzulegen, dessen Beschluss angefochten 
wird. 

(2) Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle eingelegt. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des 
angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen 
diesen Beschluss eingelegt wird. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem 
Bevollmächtigten zu unterzeichnen.

(3) Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung eine einstweilige Anordnung 
erlassen; es kann insbesondere anordnen, dass die Vollziehung des angefochtenen 
Beschlusses auszusetzen ist. 

§ 60 FamFG
Beschwerderecht Minderjähriger

§ 63 FamFG
Beschwerdefrist

§ 64 FamFG
Einlegung der Beschwerde
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(1) Das Gericht hat dem minderjährigen Kind in Kindschaftssachen, die seine Person 
betreffen, einen geeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen, soweit dies zur Wahr-
nehmung seiner Interessen erforderlich ist. 

(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
1.	 wenn das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in 
	 erheblichem Gegensatz steht, 
2.	 in Verfahren nach den § 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn 
	 die teilweise oder vollständige Entziehung der Personensorge in Betracht kommt, 
3.	 wenn eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, in deren Obhut 
	 es sich befindet, 
4.	 in Verfahren, die die Herausgabe des Kindes oder eine Verbleibensanordnung 
	 zum Gegenstand haben, oder 
5.	 wenn der Ausschluss oder eine wesentliche Beschränkung des Umgangsrechts in 
	 Betracht kommt. 

(3) Der Verfahrensbeistand ist so früh wie möglich zu bestellen. Er wird durch seine 
Bestellung als Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen. Sieht das Gericht in den 
Fällen des Absatzes 2 von der Bestellung eines Verfahrensbeistand ab, ist dies in 
der Endentscheidung zu begründen. Die Bestellung eines Verfahrensbeistands oder 
deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer derartigen Maßnahme sind nicht selb-
ständig anfechtbar. 

(4) Der Verfahrensbeistand hat das Interesse des Kindes festzustellen und im gericht-
lichen Verfahren zur Geltung zu bringen. Er hat das Kind über Gegenstand, Ablauf 
und möglichen Ausgang des Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren. Soweit 
nach den Umständen des Einzelfalls ein Erfordernis besteht, kann das Gericht dem 
Verfahrensbeistand die zusätzliche Aufgabe übertragen, Gespräche mit den Eltern 
und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen sowie am Zustandekommen 
einer einvernehmlichen Regelung über den Verfahrensgegenstand mitzuwirken. Das 
Gericht hat Art und Umfang der Beauftragung konkret festzulegen und die Beauf-
tragung zu begründen. Der Verfahrensbeistand kann im Interesse des Kindes Rechts-
mittel einlegen. Er ist nicht gesetzlicher Vertreter des Kindes. 

(5) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interessen 
des Kindes von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbe-
vollmächtigten angemessen vertreten werden. 

(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, 
1.	 mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung oder 
2.	 mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 

(7) Für den Ersatz von Aufwendungen des nicht berufsmäßigen Verfahrensbeistands 
gilt § 277 Abs. 1 entsprechend. Wird die Verfahrensbeistandschaft berufsmäßig 
geführt, erhält der Verfahrensbeistand eine einmalige Vergütung in Höhe von 350 
Euro. Im Fall der Übertragung von Aufgaben nach Absatz 4 Satz 3 erhöht sich die 
Vergütung auf 550 Euro. Die Vergütung gilt auch Ansprüche auf Ersatz anlässlich 

§ 158 FamFG
Verfahrensbeistand
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der Verfahrensbeistandschaft entstandener Aufwendungen sowie die auf die Vergü-
tung anfallende Umsatzsteuer ab. Der Aufwendungsersatz und die Vergütung sind 
stets aus der Staatskasse zu zahlen. Im Übrigen gilt § 168 Abs. 1 entsprechend.

(8) Dem Verfahrensbeistand sind keine Kosten aufzuerlegen.

(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr voll-
endet hat. Betrifft das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes, kann von 
einer persönlichen Anhörung abgesehen werden, wenn eine solche nach der Art der 
Angelegenheit nicht angezeigt ist. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhö-
ren, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entschei-
dung von Bedeutung sind oder wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen 
Gründen angezeigt ist. 

(3) Von einer persönlichen Anhörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 darf das Gericht 
aus schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt eine Anhörung allein wegen 
Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 

(4) Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Ver-
fahrens in einer geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert 
werden, soweit nicht Nachteile für seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu 
befürchten sind. Ihm ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Hat das Gericht dem 
Kind nach § 158 einen Verfahrensbeistand bestellt, soll die persönliche Anhörung in 
dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht die Gestaltung der persönlichen 
Anhörung im Ermessen des Gerichts. 

(1) In Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, soll das Gericht die Eltern 
persönlich anhören. In Verfahren nach den § 1666 und § 1666a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind die Eltern persönlich anzuhören. 

(2) In sonstigen Kindschaftssachen hat das Gericht die Eltern anzuhören. Dies gilt 
nicht für einen Elternteil, dem die elterliche Sorge nicht zusteht, sofern von der An-
hörung eine Aufklärung nicht erwartet werden kann. 

(3) Von der Anhörung darf nur aus schwerwiegenden Gründen abgesehen werden. 

(4) Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich 
nachzuholen. 

§ 159 FamFG
Persönliche Anhörung des Kindes

§ 160 FamFG
Anhörung der Eltern
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(1) Das Gericht kann in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, die Pfle-
geperson im Interesse des Kindes als Beteiligte hinzuziehen, wenn das Kind seit 
längerer Zeit in Familienpflege lebt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind auf 
Grund einer Entscheidung nach § 1682 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei dem dort 
genannten Ehegatten, Lebenspartner oder Umgangsberechtigten lebt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen sind anzuhören, wenn das Kind seit längerer 
Zeit in Familienpflege lebt.

(1) Das Gericht hat in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, das Jugendamt 
anzuhören. Unterbleibt die Anhörung wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich 
nachzuholen.

(2) Das Jugendamt ist auf seinen Antrag an dem Verfahren zu beteiligen.

(3) Dem Jugendamt sind alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen, 
zu denen es nach Absatz 1 Satz 1 zu hören war. Gegen den Beschluss steht dem 
Jugendamt die Beschwerde zu.

§ 161 FamFG
Mitwirkung der Pflegeperson

§ 162 FamFG
Mitwirkung des Jugendamts
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